
 

                             

 
  

                                                                        
1 Angaben zur dritten Fremdsprache ab Klasse 8 nur vornehmen, wenn die Fremdsprache mindestens durchgängig im 
Jahrgang 8 und 9 betrieben wurde und mit einer Note abgeschlossen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   


